
Jahrgang 2024 Nummer 712. Juli 2024Erscheinungstag:    

Neuer Gemeinderat
Am Donnerstag, den 13. Juni 2024 habe ich den neuen Ge-
meinderat zu seiner konstituierenden Sitzung eingeladen. 
Am Beginn der Sitzung habe ich alle Gemeinderäte und 
Ortsteilbürgermeister entsprechend § 24 Abs. 2 ThürKO auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten mittels Hand-
schlag verpflichtet. Nachdem sich der Gemeinderat eine 
Geschäftsordnung erarbeitet und beschlossen hat, erfolg-
te die Wahl des 1. Beigeordneten.

Herr Dirk Beyer ist mehrheitlich zum 1. Beigeordneten 
durch den Gemeinderat gewählt worden. Er vertritt somit 
den Bürgermeister in dessen Abwesenheit. Des Weiteren 
erfolgte die Besetzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses, des Bauausschusses und des Kultur-, Sport-, Ju-
gend- und Sozialausschusses.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen an der Wahl 
Beteiligten recht herzlich für die engagierte Arbeit bedan-
ken.

Danken möchte ich auch den Gemeinderäten der zurück-
liegenden Legislaturperiode für ihre immer lösungsorien-
tierte und auf das Wohl aller Orte ausgerichtete Politik. 
Wir haben viele Projekte gemeinsam angegangen und die 
Erfolge können sich sehen lassen.

Unserem nun agierenden Gemeinderat wünsche ich ein 
konstruktives Miteinander für die Lösung der vor uns ste-
henden Aufgaben. Gemeinsam werden wir für das Wohl 
unserer Gemeinde und deren Bürger arbeiten.

B. Becker
Bürgermeister

von links: Ralph Weidhaas, Volkmar Sachse, Stephanie Wolf, Torsten Elle, Uwe Gäbler, Bernd Becker, Michael Schanze, Alexander Kurze, Anja 
Bartsch, Dirk Beyer, Sabine Nagler, Karsten Roßmann, Andreas Scheffel, Holger Franz und Sophie Rühling (Olivia Friedemann und Marko Fröhlich 
waren nicht anwesend)
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5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 16 Abs. 1 der Thüringer Landeswahlordnung bis zum 
11.08.2024, oder die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 19 Abs. 2 des Thüringer Landes-
wahlgesetzes bis zum 16.08.2024 versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter 
Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses be-
kannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 30.08.2024; 18.00 
Uhr, bei der Gemeinde mündlich (nicht aber telefonisch), 
schriftlich oder elektronisch (E-Mail: m.krug@gemeinde-
kraftsdorf.de) beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch (E-Mail: m.krug@gemeinde-kraftsdorf.de) 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so 
erhält er mit dem Wahlschein zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlunterlagen nach-
träglich bis spätestens am Wahltag, 15:00 Uhr, anfordern. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkran-
kung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unter-
lagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch 
ein Postunternehmen übersandt oder amtlich überbracht 
werden können.

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die  
Auslegung des Wählerver- 

zeichnisses und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die Wahl zum  
8. Thüringer Landtag am 01.09.2024
1.
Das Wählerverzeichnis zur Thüringer Landtagswahl für 
die Gemeinde Kraftsdorf wird in der Zeit von Montag, 12. 
August 2024 bis Freitag, 16. August 2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten

Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstagvon 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Kraftsdorf, Straße der Einheit 
63, 07586 Kraftsdorf (Einwohnermeldeamt) für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahl-
berechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann während der Ausle-
gungsfrist, spätestens am Freitag, 16.08.2024, 12:00 Uhr 
beim Bürgermeister in der Gemeindeverwaltung Krafts-
dorf, Straße der Einheit 63, 07586 Kraftsdorf Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens am 11.08.2024 eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl zum Thürin-
ger Landtag am 01.09.2024
- durch Stimmabgabe in einem Wahlraum (Wahlbezirk) 

der Gemeinde Kraftsdorf oder
- durch Briefwahl
teilnehmen.
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06 Töppeln E.-Thälmann-Str. 33,
07586 Kraftsdorf
Feuerwehrhaus Töppeln

07 Mühlsdorf/
Pörsdorf

Pörsdorf 30,
07586 Kraftsdorf
Feuerwehrhaus Pörsdorf

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis 11.08.2024 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt / Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 17:30 Uhr im Feu-
erwehrhaus Kraftsdorf, Straße der Einheit 70, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Lan-
desstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber 
der zugelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Wahlkreisvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Be-
werber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein 

in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabi-
ne darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel, dem Stimmzettelumschlag und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Kraftsdorf, 12.07.2024

B. Becker
Bürgermeister 

Wahlbekanntmachung
1.
Am 01. September 2024 findet die

Wahl zum 8. Thüringer Landtag
statt.
Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2.
Die Gemeinde Kraftsdorf ist in folgende 7 Wahlbezirke 
eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung
des
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)

barrierre-
frei

01 Kraftsdorf Straße der Einheit 63,
07586 Kraftsdorf
Versammlungsraum
der Gemeindeverwaltung

X

02 Oberndorf Oberndorfer Str. 56,
07586 Kraftsdorf
Vereinshaus 
„Zur Erlbachquelle“

03 Harpersdorf Harpersdorfer Str. 6,
07586 Kraftsdorf
Staatliche Grundschule

04 Rüdersdorf/
Grüna

Rüdersdorf 31,
07586 Kraftsdorf
Gemeinderaum

05 Niederndorf/
Kaltenborn

Niederndorf 62,
07586 Kraftsdorf
Kindertagesstätte
„Bei den Erlbachzwergen“

X
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Beschluss-Nr.: 008-01-24
Der Gemeinderat der Gemeinde Kraftsdorf beschließt den 
Erwerb von geeigneten Sachmitteln zur Prävention und 
Bekämpfung von Wald-, Vegetations- und Flächenbrän-
den gemäß Angebot der Firma BTL Brandschutz Technik 
GmbH, Kastanienallee 13, 06184 Kabelsketal, zu einem 
Bruttopreis in Höhe von 15.476,78 Euro.

Lärmaktionsplan  
für die Gemeinde Kraftsdorf

Bekanntmachung über die Beteiligung der  
Öffentlichkeit zum Lärmaktionsplan gemäß § 47d  

Absatz 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bekanntmachung der Gemeinde Kraftsdorf
vom 12.07.2024

Die Gemeinde Kraftsdorf hat als zuständige Behörde (ge-
mäß Thüringer Immissionsschutz-Zuständigkeitsverord-
nung) einen Entwurf des Lärmaktionsplanes für das Ge-
meindegebiet erstellt.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Lärmaktionspla-
nes ist § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 
geändert worden ist, in Verbindung mit der Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (EU-Umgebungslärmrichtlinie) des Eu-
ropäischen Parlamentes und Rates vom 25. Juni 2002.

Danach müssen die zuständigen Behörden einen Lärm-
aktionsplan aufstellen sowie regelmäßig (mindestens 
alle 5 Jahre) überprüfen bzw. fortschreiben, der konkre-
te Maßnahmen zur Verminderung und Verhinderung ge-
sundheitsschädlicher Auswirkungen von Umgebungslärm 
sowie zur Erhaltung der Umweltqualität beinhaltet. Ver-
pflichtend zu untersuchen sind alle Hauptverkehrsstraßen 
mit einer Verkehrsbelegung über 3 Mio. Fahrzeugen pro 
Jahr.

Weder im Bundes-Immissionsschutzgesetz noch in der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie wurden konkrete Grenzwer-
te für die Lärmaktionsplanung festgelegt. Allerdings wur-
den Umweltbundesamt Prüfwerte empfohlen. Diese liegen 
bei 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) ganztags. Zudem sind 
erhebliche Belästigungen im Rahmen der Bearbeitung zu 
berücksichtigen. Diese sind ab Lärmpegeln von 45 dB(A) 
nachts bzw. 55 dB(A) ganztags zu verzeichnen.

Als Grundlage für die Lärmaktionsplanung wurden gemäß 
§ 47c BImSchG unter Berücksichtigung der Vierunddrei-
ßigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetztes (Verordnung über die Lärmkartie-
rung - 34. BImSchV) durch das Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz Lärmkarten erarbeitet. 
Im Ergebnis der Lärmkartierung zeigt sich, dass ausge-
hend von der Autobahn BAB 4 erhebliche Belästigungen 
im Gemeindegebiet zu verzeichnen sind.

Mit dieser Bekanntmachung entsprechend § 47d Absatz 
3 BImSchG wird die Öffentlichkeit über die Auslegung des 
Lärmaktionsplanentwurfes und die Möglichkeit der Abga-
be einer Stellungnahme informiert.

Die Auslegungsfrist des Planentwurfes beginnt am 
15.07.2024 und endet am 12.08.2024.

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises

 oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Lan-
deswahlgesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch ei-
nen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Kraftsdorf, 12. Juli 2024

B. Becker
Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung von  
Beschlüssen des Gemeinderates 

in der 1. Gemeinderatssitzung  
vom 13.06.2024

Beschluss-Nr.: 006-01-24
Zu gekorenen Verbandsräten für den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Mittleres Elstertal werden einstimmig gewählt:

- Kroll, Jürgen (durch den Gemeinderat delegiert)
- Roßmann, Karsten (Gemeinderatsmitglied)

Beschluss-Nr.: 007-01-24
Der Gemeinderat der Gemeinde Kraftsdorf beschließt die 
Beschaffung von sieben Atemschutzgeräten mit Zubehör. 
Die Beschaffung soll zentral im Rahmen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit durch die Verwaltungsgemein-
schaft Münchenbernsdorf erfolgen.
Im Haushalt der Gemeinde Kraftsdorf sind für diese Be-
schaffung maximal 26.000,00 Euro brutto eingestellt.
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden 
demnach

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die in der Thüringer Kom-
munalordnung enthalten oder aufgrund dieser erlassen 
worden sind, unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist (§ 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Kraftsdorf, den 12.07.2024

Bernd Becker
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Feststellung des Wahlergebnisses  
der Stichwahl am 09.06.2024 zur/m  

Ortsteilbürgermeister/in 
Töppeln/Mühlsdorf/Pörsdorf 
in der Gemeinde Kraftsdorf

Ortsteilbürgermeister/in 
Töppeln/Mühlsdorf/Pörsdorf

Wahlberechtigte: .......................................................... 955
Zahl der Wähler: .......................................................... 683
Wahlbeteiligung: ..................................................... 71,5 %
Ungültige Stimmabgaben: ............................................... 7
Gültige Stimmabgaben: ............................................... 676

Der Lärmaktionsplanentwurf ist im Internet auf den Sei-
ten der Gemeinde Kraftsdorf unter www.kraftsdorf.de ein-
sehbar. Der Lärmaktionsplanentwurf wird zu jedermanns 
Einsicht in der Gemeindeverwaltung Kraftsdorf, Bauamt, 
Straße der Einheit 63, 07586 Kraftsdorf, während der 
Dienststunden,

Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:30 

Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 

Uhr
Freitag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr,

bereitgehalten.

Anregungen, Vorschläge oder Einwendungen zum Ent-
wurf des Lärmaktionsplans für die Gemeinde Kraftsdorf 
können an die folgende Adresse eingesendet werden:

Gemeindeverwaltung Kraftsdorf, Straße der Einheit 63, 
07586 Kraftsdorf;

E-Mail: info@gemeinde-kraftsdorf.de

Die Anregungen; Vorschläge oder Einwendungen fließen 
in die weitere Erarbeitung des Lärmaktionsplans für die 
Gemeinde Kraftsdorf ein. Der endgültige Plan wird nach 
Bewertung aller fristgerecht eingegangenen Einwendun-
gen beziehungsweise Anregungen fertig gestellt.

Auch im Nachgang können weitere Hinweise zu Lärmprob-
lemen im Amtsgebiet mit Bezug zum Lärmaktionsplan natür-
lich gerne an die Gemeindeverwaltung übermittelt werden.

B. Becker
Bürgermeister

Bekanntmachung
der Genehmigung der 1. Änderung des  

Bebauungsplans Pörsdorf Süd „Sondergebiet  
für verkehrsaffine gewerbliche Nutzungen“  

der Gemeinde Kraftsdorf
Für die am 25.03.2024 durch den Gemeinderat der Gemein-
de Kraftsdorf als Satzung beschlossene 1. Änderung des 
Bebauungsplans Pörsdorf Süd „Sondergebiet für verkehrs-
afffine gewerbliche Nutzungen“ ist mit Ablauf des 29.05.2024 
die Genehmigungsfiktion gemäß § 6 Abs. 4 S. 4 BauGB ein-
getreten; d. h., dass die Genehmigung als erteilt gilt.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Pörsdorf Süd „Son-
dergebiet für verkehrsaffine gewerbliche Nutzungen“ tritt mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 S. 4 BauGB).

Der Bebauungsplan mit Begründung wird zu jedermanns 
Einsicht in der Gemeindeverwaltung Kraftsdorf, Bauamt, 
Straße der Einheit 63, 07586 Kraftsdorf, während der 
Dienststunden,

Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:30 

Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 

Uhr
Freitag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr,

bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.
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Beschlüsse der Verbandsausschusssitzung 
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser 

Mittleres Elstertal vom 15.04.2024

04/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. die Genehmigung einer überplanmäßigen Aus-

gabe im Vermögensplan 2024 für die Investi-
tionsmaßnahme Mischwassersammler Gera, 
Pfortener Straße in Höhe von 323,0 T€ brutto 
zu Lasten der Investitionsmaßnahme Abwasser 
Waltersdorf Kläranlage und Ortsnetz.

2. die Genehmigung einer überplanmäßigen 
Ausgabe im Vermögensplan 2024 für die In-
vestitionsmaßnahme Trinkwasserleitung Gera, 
Pfortener Straße in Höhe von 71,1 T€ netto zu 
Lasten der Investitionsmaßnahme Trinkwasser 
Waltersdorf Ortsnetz.

05/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die STRABAG AG Direktion Sachsen/Thü-

ringen, Vogtlandstraße 8, 07549 Gera erhält 
für die Durchführung der Investitionsmaßnah-
me Trinkwasserleitung Mischwassersammler, 
Gera, Uhlstraße den Vergabezuschlag.

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme Trinkwasserleitung in 
Höhe von 191.836,02 € brutto.

3. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme Mischwasserleitung in 
Höhe von 512.150,63 € brutto

05/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die STRABAG AG Direktion Sachsen/Thü-

ringen, Vogtlandstraße 8, 07549 Gera erhält 
für die Durchführung der Investitionsmaßnah-
me Trinkwasserleitung Mischwassersammler, 
Gera, Pfortener Straße den Vergabezuschlag.

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme Trinkwasserleitung in 
Höhe von 320.832,66 € brutto.

3. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme Mischwasserleitung in 
Höhe von 622.445,64 € brutto

Beschlüsse der Verbandsausschusssitzung 
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser 

Mittleres Elstertal vom 06.05.2024

10/24 Verbandsausschuss beschließt die Genehmigung 
einer überplanmäßigen Ausgabe im Vermögens-
plan 2024 für die Investitionsmaßnahme Optimie-
rung des Ex-Schutzes an Abwasseranlagen in 
Höhe von 120,0 T€ brutto zu Lasten der Investiti-
onsmaßnahme Abwasser Waltersdorf Kläranlage 
und Ortsnetz.

11/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die STRABAG AG Direktion Sachsen/Thürin-

gen, Vogtlandstraße 8, 07549 Gera erhält für 
die Durchführung der Investitionsmaßnahme 
Sanierung Mischwassersammler, Gera, Vogt-
landstraße den Vergabezuschlag

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme Sanierung Mischwas-
serleitung in Höhe von 838.394,836 € brutto.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Lfd.
Nr.

Vor- und Nachnamen der Personen 
und/oder Bewerber/innen in der 
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl

Stimmen

1 Weidhaas, Ralph (Traditions- u. FW 
Töp./Mühls./Pör.)

373

2 Wolf, Stephanie (Einzelbewerberin) 303
Zusammen 676

Zum Ortsteilbürgermeister des Ortsteiles Töppeln 
wurde der Wahlvorschlag des Traditions- und Feuer-
wehrvereins Töppeln/Mühlsdorf/Pörsdorf e.V. mit dem 
Bewerber Ralph Weidhaas gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Be-
kanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die 
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklä-
rung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem

Landratsamt Greiz
-Kommunalaufsicht-
Dr.-Rathenau-Platz 11
07973 Greiz

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunal-
wahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom 
Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unter-
zeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung 
muss innerhalb der Anfechtungsfrist vorgetragen werden. 
Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen 
werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Kraftsdorf, 12.07.2024

K.Senf
Wahlleiterin

Mitteilung
Beschlüsse der Verbandsausschusssitzung 

des Zweckverbandes Wasser/Abwasser 
Mittleres Elstertal vom 05.02.2024

01/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. die Genehmigung einer außerplanmäßigen 

Ausgabe im Vermögensplan 2024 für die Inves-
titionsmaßnahme Mischwassersammler Gera, 
Am Kupferhammer in Höhe von 300,0 T€ brutto 
zu Lasten der Investitionsmaßnahme Abwasser 
Waltersdorf Kläranlage und Ortsnetz.

2. die Genehmigung einer außerplanmäßigen 
Ausgabe im Vermögensplan 2024 für die Inves-
titionsmaßnahme Trinkwasserleitung Gera, Am 
Kupferhammer in Höhe von 100,0 T€ netto zu 
Lasten der Investitionsmaßnahme Trinkwasser 
Waltersdorf Ortsnetz.

02/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. die Umwelttechnik und Wasserbau GmbH, Am 

Stein 50, 07768 Kahla erhält für die Durchfüh-
rung der Investitionsmaßnahme Mischwasser-
sammler, Gera, Salzstraße 2. Bauabschnitt den 
Vergabezuschlag.

2. die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme in Höhe von 310.990,73 
€ brutto.
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Bürgerinnen und Bürger, die einer Weitergabe der 
Daten zu ihrem Geburtstagsjubiläum und somit u. a. 
der Veröffentlichung widersprechen möchten, können 
das mit einem „Widerspruch gegen Datenübermitt-
lung nach dem Bundesmeldegesetz“ tun.

Vordrucke erscheinen mindestens einmal jährlich in 
unserem Amtsblatt oder sind in der Gemeindeverwal-
tung Kraftsdorf zu erhalten.

Abgabe von Baumaterial im Bauhof
Der Bauhof hat größere Mengen an Granit- und Schla-
cke Pflaster (gemischt) für Selbstabholer abzugeben.

Interessenten können telefonisch bei Herrn Ronny Kraft 
unter 0151-63360850 einen Termin vereinbaren und die-
se Baumaterialien auf unserem Bauhof für sich sortieren, 
aufladen und gegen ein geringes Entgelt abholen.

Karin Senf
Hauptamtsleiterin

Schuljahresabschluss an der  
Grundschule „Am Erlbach“  

Kraftsdorf
Die Grundschule „Am Erlbach“ Kraftsdorf blickt auf ein 
sehr schönes, ereignisreiches Schuljahr 2023/24 zurück 
und schließt dieses mit einem großen Schulfest ab.

Mehr als 600 Besucher genossen bei strahlendem Son-
nenschein die vielen Aufführungen der Schulkinder. 
Mehrere Vereine aus Kraftsdorf und der Umgebung be-
reicherten das Schulfest darüber hinaus mit zahlreichen 
Aktionen. Viele Eltern sorgten zudem dafür, dass ver-
schiedene Bastelstationen aufgebaut waren und eine 
große Auswahl an verschiedenen Leckereien angeboten 
werden konnte. Aufbau als auch der Abbau am Ende des 
dreistündigen Schulfestes fand schnell, organisiert und 
kompetent statt.

Unser neuer Landrat, Dr. Ulli Schäfer brachte es auf den 
Punkt: Ein sensationelles Schulfest, das mit so vielen Ver-
einen eher ein Volksfest war. Gerne wieder!

Allen Beteiligten, die an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung des großartigen Schulfestes mitgewirkt haben, sei 
auf diesem Wege nochmals herzlich gedankt.

Frau Nickel mit dem Schul- und Hortteam
der Grundschule „Am Erlbach“ Kraftsdorf

Beschluss der Verbandsausschusssitzung  
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser  

Mittleres Elstertal vom 17.06.204

15/24 Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die Heinrich Wassermann GmbH & Co.KG 

Zweigniederlassung Crossen, Am Rautenan-
ger 8, 07613 Crossen a. d. Elster, erhält für die 
Durchführung der der Investitionsmaßnahme 
Abwasserpumpwerk Elsterwiesen den Verga-
bezuschlag.

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der 
Investitionsmaßnahme beträgt 311.575,58 € 
brutto.

Die Anlagen liegen zur Einsichtnahme in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres 
Elstertal, De-Smit-Straße 6 in 07545 Gera während der 
üblichen Dienststunden aus.

Informationen

Die Gemeindeverwaltung gratuliert:
in Oberndorf:

am 04.08.2024
Frau Anita Billhardt zum 90. Geburtstag

in Harpersdorf:
am 20.07.2024
Herrn Thomas Schilling zum 70. Geburtstag
am 06.08.2024
Frau Gabriele Kallbach zum 70. Geburtstag
am 12.08.2024
Herrn Olaf Fritsch zum 75. Geburtstag

im Seniorenheim:
am 18.07.2024
Frau Karin Hädrich zum 85. Geburtstag

in Niederndorf:
am 19.07.2024
Frau Gudrun Scheffel zum 70. Geburtstag
am 23.07.2024
Frau Martina Baum zum 70. Geburtstag

in Kaltenborn:
am 29.07.2024
Frau Gerda Oehler zum 75. Geburtstag

in Rüdersdorf:
am 22.07.2024
Frau Christina Fröhlich zum 70. Geburtstag

in Mühlsdorf:
am 27.07.2024
Herrn Wolfgang Pfeil zum 85. Geburtstag

in Töppeln:
am 08.08.2024
Frau Christine Eschrich zum 70. Geburtstag
sowie allen Jubilaren recht herzlich, wünscht alles 
Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
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Unsere Ortsteile

Kraftsdorf, Oberndorf, Harpersdorf

Vereinsmitteilungen

Marktplatz
Fest

Sonntag, 4. August
• ab 10.00 Uhr Frühschoppen
• ab 11.00 UhrMutzbraten und Roster
• Hüpfburg und Fassbrause für die Kids
• Führungen im Vereinshaus,
Stand der aktuellen Bauarbeiten

• Kaffee und Kuchen am Nachmittag
Es lädt ein: Der Verein der Heimatfreunde Kraftsdorf e.V.

Kirchliche Nachrichten

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Oberndorf

lädt herzlich zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen im Juni 2024 ein.

Monatsspruch:
Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im 
Unrecht ist. Exodus 23, 2

7. Sonntag nach Trinitatis, 14.07.
09:00 Uhr Oberndorf Gottesdienst G.Manke
Samstag, 20.07
17:00 Uhr Oberndorf Andacht U.+A. Jung
Mittwoch, 24.07.
14:00 Uhr Hermsdorf Seniorentanz
9. Sonntag nach Trinitatis, 28.07.
09:00 Uhr Oberndorf Gottesdienst C. Will

Der Gemeindekirchenrat

Unser Wunschbaum
Seit Kurzem gibt es in unserer Grundschule einen 
Wunschbaum. Unsere Schulkinder basteln oder malen 
ihre Wünsche, diese können materiell oder auch ideell 
sein. Manche Wünsche können wir erfüllen und umset-
zen, einige können nicht umgesetzt werden.

Materielle Wünsche, wie zum Beispiel ein neues Spiel für 
den Hort oder ein Spielzeug für den Außenbereich kön-
nen auch gern von einem Geschenkpaten übernommen 
werden.

Falls Sie sich an dieser Aktion beteiligen möchten, „pflü-
cken“ Sie sich gern den Wunsch vom Baum, besorgen Sie 
den Wunsch und übergeben Sie diesen mit dem Wunsch-
zettel an das Kind bzw. an die Klassenlehrer/Hortner.

Die materiellen Wünsche, die länger hängen bleiben, wer-
den vom Förderverein übernommen.

Vielen Dank im Voraus an alle Unterstützer!

Vielen Dank an die Möbeltischlerei Martin
in Kraftsdorf für diesen tollen Wunschbaum!

Euer Förderverein der GS Kraftsdorf e. V.
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Dabei nahm er das Publikum mit auf eine schwungvolle 
und zum Nachdenken anregende Zeitreise durch unser 
Leben - zum Hören und Mitsingen und mit der Musik, die 
uns an Schönes und Trauriges erinnern sollte. Und damit 
hatte er keineswegs zu viel versprochen.

Aus der Fülle guter Musik aus Ost und West vorwiegend 
aus den 70er und 80er Jahren brachte der sympathische 
Musiker Titel zu Gehör, die den älteren Besuchern meist 
gut bekannt waren und die er selbst auch mag und gern 
vorträgt. Kleine Geschichten und Anregungen dazu hat-
te er ebenso parat. Die Musik kam vom Band und Uwe 
sang sich ausdrucksstark mit viel Gefühl und Textsicher-
heit in die Herzen seines Publikums. Den Auftakt bildete 
Howard Carpendales schwungvolles „Alles okay“, gefolgt 
von Eros Ramazottis „Dinge des Lebens“, in italienischer 
Sprache gesungen. Im weiteren Verlauf spielten bekann-
te Ostrockballaden auch bei diesem Konzert eine große 
Rolle. Kein Wunder, denn es gibt sehr viele gute Titel der 
zahlreichen DDR-Bands, von denen heute viel Kult sind. 
Auf seine ganz eigene Art interpretierte Uwe die Songs 
der Gruppen Silly, City, Karat und den Puhdys. Bei „Ba-
taillon d‘ Amour“, „Wand an Wand“, „Über 7 Brücken“ und 
„Lebenszeit“ wurden Erinnerungen an die Jugendzeit und 
das Leben damals wach. Ute Freudenbergs „Jugendliebe“ 
und Holger Bieges „Sagte mal ein großer Dichter“ fehlten 
nicht und sorgten ebenfalls für große Emotionen.

Auch in der alten BRD warteten damals wie heute cha-
rismatische Künstler mit eigenwilligen Songs auf. Udo  
Lindenberg und Nena gehören seit Jahrzehnten dazu. 
Uwe Kaselowsky gab den Song „Unterm Säufermond“ 
von 1997 zum Besten. Mit Nena sang Udo 1986 „Jetzt 
bist du weg“ und machte darin die Trennungsgeschichte 
der beiden Künstler zum Thema. In Kraftsdorf präsentierte 
Uwe mit Ehefrau Heike diesen Song voller Gefühl und mit 
Gänsehauteffekt, zweifellos das Highlight des Abends.

Eine weitere Überraschung folgte mit Special Guest  
Nicole Haupt aus Eisenberg. Die junge Sängerin über-
zeugte mit „Julia“, einem selten gehörten Lied von Ute 
Freudenberg und dem „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Mit dem bekannten Song „Mein Weg“, oft und gerne ge-
sungen von Harald Juhnke und Frank Sinatra, verabschie-
dete sich Uwe Kaselowsky von seinem begeistert mitge-
henden Publikum. Wir bedanken uns ganz herzlich für 
diese gelungene, berührende und bewegende Zeitreise. 
Gute Musik kann eben auch ein kleines Stück vom Him-
mel auf Erden vermitteln.

Monika Grzanna

Neuapostolische 
Kirche Hermsdorf

Oststraße 3,
07629 Hermsdorf

Gottesdienste

Sonntag: 10:00 Uhr
Mittwoch: 19:30 Uhr

Chorprobe

Sommerpause

besondere Gottesdienste/Veranstaltungen

Dienstag, 30.07.
14:30 Uhr Seniorennachmittag
Freitag, 09.08. bis Sonntag, 11.08.

Kinderfreizeit, Jugendherberge Plothen

Ansprechpartner
Gemeindevorsteher Dieter Tröger Tel. 036601/ 44923

Kath. Kirche St. Josef
Hermsdorf, Uhlandstraße 18

Kontakt:
Röm.-kath. Pfarrei St. Elisabeth
07546 Gera, Kleiststraße 7
Tel.: 0365 26461
Email: info@kath-kirche-gera.de
www.kath-kirche-gera.de

Gottesdienste und Veranstaltungen
(12.07.2024 - 09.08.2024)

Sonnabend, 13.07.
18:00 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 16.07.
17:00 Uhr Besinnung und Gespräch

Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz
Sonntag, 21.07.
10:30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 24.07.
19:00 Uhr Kunst im Kirchenraum
Sonnabend, 27.07.
18:00 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 30.07.
17:00 Uhr Besinnung und Gespräch

Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz
Sonntag, 04.08.
10:30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 07.08.
19:00 Uhr Kunst im Kirchenraum

Kraftsdorfer Musiksommer auf 
Zeitreise mit Uwe Kaselowsky

In unserer Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf ist er 
längst gut bekannt, als Lektor im Ehrenamt hält er Gottes-
dienste oder gestaltet sie auch mal musikalisch mit. Seine 
große Leidenschaft seit vielen Jahren ist die Musik. Uwe 
spielt Gitarre und singt, tritt solo und mit einer Band auf. 
So verwundert es nicht, dass der Pörsdorfer auch für den 
Kraftsdorfer Musiksommer angefragt wurde. Uwe sagte 
freudig Ja und bestritt am Sonntag, dem 16. Juni 2024 
sein erstes Konzert in unserer Kirche St. Peter und Paul. 
Sein Programm bei diesem Heimspiel nannte er „Hin und 
Zurück zum Ziel“.
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Eine Woche später sollte es für unsere Schulanfänger 
einen tollen Abschlussausflug geben. Mit dem Zug ging 
es für die Kinder nach Jena in das Planetarium. Allein die 
Fahrt dorthin war schon ein tolles Highlight.

Das Wetter war zwar an diesem Tag nicht auf unserer Sei-
te, aber das sollte uns nicht davon abhalten einen schö-
nen gemeinsamen Tag zu verbringen.

Im Planetarium angekommen schauten wir erst bei völli-
ger Dunkelheit in den Sternenhimmel und konnten dann 
uns den Film „Magic Globe“ anschauen, bei dem uns die 
Entstehung der vier Jahreszeiten super kindergerecht er-
klärt wurde. Bevor es dann wieder zurück in die Kita ging, 
durften wir uns gleich nebenan noch bei einem leckeren 
Mittagessen stärken.

Einen Tag später waren unsere Vorschüler dann auch 
schon mächtig aufgeregt. Denn wir wollten unser Zucker-
tütenfest feiern. Allerdings hatte es die Tage zuvor so viel 
geregnet und für den besagten Tag gab es eine Unwetter-
warnung, sodass die Zuckertüten am Baum gar nicht so 
recht wachsen wollten.

Am Nachmittag wurden die Kinder mit einem liebevoll ge-
stalteten Traktor abgeholt und die Party konnte starten. 
Nach einer Stärkung am Abend ging es zu Fuß mit Musik, 
kleinen Lichtern und guter Laune zurück in die Kita.

Die Übernachtung im Kindergarten war für alle eine Be-
sonderheit, denn dies macht man ja nur einmal in seiner 
Kindergartenzeit.

Am Morgen stärkten wir uns bei einem leckeren gemein-
samen Frühstück und dann kamen die Eltern hinzu um 
gemeinsam zu schauen, ob doch noch ein paar Zuckertü-
ten gewachsen waren.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Vorschulkindereltern, 
welche einen tollen Nachmittag für ihre Kinder organisiert 
haben.

Nun dauert es nicht mehr lang bis unsere ältesten Kinder 
der Einrichtung unser Haus verlassen werden. Bis dahin 
wollen wir noch eine schöne gemeinsame Sommerzeit er-
leben. Dies setzten wir auch gleich in die Tat um.

An einem sonnigen Junitag war es soweit und alle Erl-
bachzwerge Groß und Klein brachen auf, um den Tier-
garten in Eisenberg zu besuchen.Mit großen Augen be-
staunten unsere Zwerge die vielen Tiere. Erdmännchen, 
Affe und Co. waren schön anzuschauen. Das Highlight der 
Kinder waren aber wohl die Ponys und Ziegen, welche von 
uns gefüttert, gestriegelt und gestreichelt werden durften.

Niederndorf, Kaltenborn

Informationen

Aktuelle Nachrichten  
von den Erlbachzwergen

Am 23.05.2024 haben wir bei uns im Kindergarten unse-
ren ersten eigenen Maibaum gesetzt.

Ausgestattet mit Schürze und Schärpe, wie die Erwachse-
nen, ging es daran den Baum mit bunten Käfern, Bienen, 
Grashüpfern und Bändern zu schmücken. Danach wurde 
der Baum aufgestellt.

Nach der Arbeit folgte das Vergnügen mit Getränken und 
Snacks. Mit lustiger Tanzmusik konnte die Party beginnen. 
Zum Mittag gab es Kartoffelbrei und Roster frisch vom 
Grill. Am Nachmittag durfte jedes Kind einen Ballon mit 
nach Hause nehmen.

Vielen Dank an die Vereinsgemeinschaft Harpersdorf für die 
Schürzen und Schärpen, an Familie Lichtenberg fürs Braten 
und Frau Grabengießer für die Bereitstellung des Heliums.

Das war für alle ein gelungener Tag bei strahlendem Son-
nenschein. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein und 
zu einer kleinen Tradition werden.
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Insgesamt gingen 23 Schüler und Schülerinnen an den 
Start. Den Sieg bei den Mädchen sicherte sich Sanza 
Koch vom TSV 1880 Rüdersdorf in einer Zeit von 03:40,8 
Min. Platz 1, was Streckenrekord bedeutete. Bei den Jun-
gen errang Mykhailo Kubikov vom Lusaner SC mit einer 
Zeit von 03:44,9 Min. den Siegerschuh.
Die 3 km-Einsteigerläufer starteten gemeinsam mit den 
Nordic-Walking-Teilnehmern. Wie in den letzten Jahren 
wurden auch sie durch den Startschuss der Ortsteilbür-
germeisterin Sabine Nagler auf die Strecke geschickt. 
Platz 1 beim Einsteigerlauf belegte bei den weiblichen 
Teilnehmern Luise Kröber aus Gera (0:16:00,8 Min) und 
bei den männlichen Teilnehmern Ben Lacheim vom SV 
1924 Münchenbernsdorf (0:12:01,6 Min). Ben Lacheim 
hält auch den Streckenrekord, jedoch mit seiner Zeit aus 
2022, als er die 3 km in 11:46,6 Min. absolvierte. Der 
Bestwert bei den Mädchen stammt ebenso aus 2022, 
Friederike Knoblauch mit 14:38,1 Min.

Bei den Nordic Walkern konnte Moderator Frank Schulz 
nach 0:52:51,8 min Matthias Friedmann vom Lauf-
team Chuck Norris im Ziel begrüßen. Knapp 6 Minuten 
(0:58:06,3 Min) später erreichte Christina Brendel von 
Electronicon Gera als erste Nordic-Walkerin das Ziel.

18.50 Uhr gingen dann auch die 5,2 km (32 Teilnehmer) und 
10,2 km Läufer (76 Teilnehmer) an den Start, um auch hier 
den schnellsten Mann oder die schnellste Frau zu ermitteln.

Die beiden ersten Plätze beim 5,2 km Einsteigerlauf 
wurde familienintern vergeben. Holger Bähring sicher-
te sich mit 20:44,6 Min. bei den Männern Platz 1, blieb 
zeitlich hinter dem Vorjahressieger Theo Richter (20:20,8 
Min.). Juliane Bähring verbesserte die Vorjahreszeit von  
Stefanie Leier um 4 Minuten auf 23:13,8 Min. bei den 
Frauen und holte sich den Tagessieg.

Nach 0:40:13,2 Min. wurde Mateusz Dudziak aus Triebes 
als Erster der 10,2 km Strecke von den Cheerleadern des 
RCC Rüdersdorf lautstark begrüßt. Bei den Frauen hat-
te mit 0:55:29,5 Min Stefanie Leier aus Rüdersdorf die 
schnellsten Beine. Die Bestzeiten aus dem letzten Jahr 
konnten nicht geknackt werden, die bei den Männern 
hält Sebastian Seyfahrt mit 0:39:19,0 und bei den Frauen  
Angelique Bohn in 0:49:29,3 Min.

Bei den Siegerehrungen vor dem großen Mittsommerlauf-
Banner wurden die Podest-Platzierungen gebührend von 
den vielen Besuchern gefeiert. Herzlichen Glückwunsch 
an alle Sieger und Finisher für Eure Leistungen, ihr seid 
alle Gewinner! Wie langsam du auch läufst, du schlägst 
alle, die zu Hause bleiben!

Frank Schulz dankte zum Abschluss der Laufveranstal-
tung allen Sponsoren und Helfern und Unterstützern, 
ohne die diese Veranstaltung so nicht umzusetzen wäre.

Als kleine Überraschung schickte er das Organisationsteam 
Antje und Tino Linz nochmal gemeinsam auf die 1 km-Stre-
cke, da „sie nie bei ihrem eigenen Lauf mitmachen können, 
aber ihr ganzes Herzblut in diese Veranstaltung stecken“. 
Gefolgt von einigen Kindern gingen beide auf die Strecke 
und wurden im Ziel jubelnd empfangen. Natürlich erhielten 
auch sie die neue Medaille, die in diesem Jahr aus Holz 
gefertigt und mit dem Mittsommerlauf-Logo gelasert wurde.

Traditionell konnte man sich nach dem Lauf mit selbstge-
machten Bagels, Fischbrötchen, Hot Dogs und Crepes 
stärken.

Dank eines 5:1-Erfolges der deutschen Nationalmann-
schaft im EM-Eröffnungsspiel der Euro 2024 in Deutsch-
land fand der diesjährige Mittsommerlauf in Rüdersdorf 
einen freudigen Abschluss.

Wir sehen uns im nächsten Jahr in Rüdersdorf wieder. 
Dann geht’s andersrum!

Natürlich macht so ein erlebnisreicher Tag auch hungrig. 
Mit Pommes und Nuggets gestärkt, spielten wir noch auf 
dem Spielplatz bis uns dann unser großer Bus wieder zu-
rück in den Kindergarten brachte. Hier vielen schon die 
ein oder anderen Kinderaugen zu und sie träumten vom 
nächsten Ausflug.

Das Team von den „Erlbachzwergen“

Rüdersdorf, Grüna

Vereinsmitteilungen

3. Mittsommerlauf in Rüdersdorf -  
mit 192 Läufern

Eine Woche vor dem offiziellen Mittsommer begrüßte am 
14. Juni 2024 der TSV 1880 Rüdersdorf die diesjährigen 
Teilnehmer zum 3. Mittsommerlauf auf dem Sportplatz in 
Rüdersdorf. Bereits im Vorfeld konnte man schon stolz auf 
164 Online-Anmeldungen schauen. Das übertraf die Zah-
len aus dem Vorjahr. Kurzentschlossene kamen hinzu, die 
sich vor Ort noch nachgemeldet haben.

Insgesamt hatten sich 211 Läufer online und vor Ort an-
gemeldet. Davon gingen 192 an den Start. Bei den 1 km, 
3 km und 5,2 km waren es jeweils genau 32 Teilnehmer. 
Die 10,2 km nahmen 76 Läufer in Angriff, auf den 7 km 
waren 29 Nordic-Walker unterwegs.

Bei bestem Laufwetter (bewölkt und angemessene Tem-
peraturen) konnte man die wunderschöne Landschaft 
rund um Rüdersdorf genießen.

Zunächst starteten die 1 km-Schülerläufer unter dem 
TEAG-Torbogen in die Runde. Auch hier konnten in die-
sem Jahr mehr Teilnehmer verzeichnet werden.
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Montag, 16:15 Uhr Pfarrhaus Rüdersdorf - Kinderchor 
(Ltg. C. Rammelt)
Der Beginn der Proben nach der Sommerpause ist bei 
den Chorleiterinnen zu erfragen.

Sitzung des Gemeindekirchenrates
am Donnerstag, 08.08.2024, um 18 Uhr an den Tessetei-
chen Kraftsdorf

Kraftsdorfer Musiksommer am Sonntag, 04.08.2024, 
17:00 Uhr
mit der kleinen musikalischen Note aus Plauen
Chris Meyer, Claudia Köcher u. Sven Petzoldt (Orgel, Oboe 
u. Mezzosopran) präsentieren Klassik, aktuelle Hits, Film- 
und Musicalmelodien. Instrumentales und Evergreens aus 
der Wirtschaftswunderzeit - verpackt in kleine Geschichten 
zum Schmunzeln, Nachdenken und Zuhören.
(Eintritt Konzertkasse 12,-€ Vorverkauf zu 10,-€ im Pfarr-
amt Rüdersdorf-Kraftsdorf Tel: 036606 84412, bei Fam. 
Straßburger Tel: 036606 60742 und in der Bäckerei Nüt-
zer, Hermsdorf)

Kirche nebenan
Sommerkonzerte in der Frankenthaler Kirche, mitt-
wochs um 19 Uhr

- 17. Juli Orgelmusik von Carl Philipp Emanuel Bach, 
Johann Pachelbel und anderen - Peter Siepermann 
(Hattingen)

- 31. Juli „Nimm mich mit auf die Reise" Das Duo Lutz & 
Eisen (Akkordeon/Gitarre) spielt Lieder und Balladen

Unsere Bankverbindung für Kirchgeld und Spenden

Kontoinhaber: Kirchengemeinde Rüdersdorf
IBAN: DE65 5206 0410 0008 0124 90
BIC: GENODEF1EK1
Kirchgeld 2024 für die Arbeit der eigenen Gemeinde
Zahlungsgrund bitte angeben: Kirchgeld 2024. Ihr Kirch-
geld können Sie steuerlich geltend machen. Für Zahlun-
gen bis 300,- EUR reicht der Nachweis des Einzahlungs-
beleges. Wünschen Sie eine Spendenquittung, geben Sie 
bitte Ihre vollständige Postanschrift im Zahlungsvermerk 
an.

Adresse des Pfarrbüros
Pfr. Christian Kurzke
Rüdersdorf Nr. 30
07586 Kraftsdorf

Tel.: 036606 / 84412
Fax.: 036606 / 60965
Mobil: 0171 / 6234931
E-Mail: Christian.kurzke@ekmd.de
Website: https://kirche-kraftsdorf.de

Sekretariat
Sprechzeit: dienstags 09-12:30 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung
Herr Stefan Rammelt
Tel: 036606 / 60964
Mail: pfarramt.ruedersdorf@ekmd.de

Pfr. Christian Kurzke ist in der Zeit vom 08.-28.07.2024 im 
Urlaub. Die Vertretung in dringenden seelsorgerlichen An-
gelegenheiten hat:
• 08.07. - 11.07.24 & 24.07. - 28.07.24: Pfr. Frank Hiddemann 

Tel: 0172-4273307, Mail: frank.hiddemann@ekmd.de
• 12.07. - 23.07.24: Pfr. Stephan Magirius 

Tel: 0175-1289813, Mail: stephan.magirius@ekmd.de

Kirchliche Nachrichten

Ev. Kirchengemeinde  
Rüdersdorf-Kraftsdorf

Sonntag 14.07.2024
10:00 Uhr Pörsdorf - (Lektor U. Kaselowsky)

Gottesdienst
10:00 Uhr Frankenthal - (F. Hiddemann)

Gottesdienst
Sonntag, 21.07.2024
16:00 Uhr Reichardtsdorf - (Lektorin M. Grzanna)

Gottesdienst
Sonntag 28.07.2024
09:30 Uhr Mühlsdorf - (Prädikantin B. Hamal)

Gottesdienst
10:00 Uhr Frankenthal - (F. Hiddemann)

Gottesdienst
10:30 Uhr Niederndorf - (Prädikantin B. Hamal)

Gottesdienst
Sonntag, 04.08.2024
17:00 Uhr Kraftsdorf

Konzert: Die kleine musikalische Note aus 
Plauen
Chris Meyer, Claudia Köcher u. Sven Pet-
zoldt spielen Instrumentales und Evergreen 
aus der Wirtschaftswunderzeit - verpackt in 
kleine Geschichten zum Schmunzeln, Nach-
denken und Zuhören.
Konzertkasse: 12,-€, VVK: 10,- €

Samstag, 10.08.2024
18:00 Uhr Gera, Hofwiesenpark

Picknick-Konzert zum 500-jährigen Jubiläum 
des Ev. Gesangbuches
freier Eintritt, bitte eigenes Picknick & Sitzge-
legenheit mitbringen

Sonntag, 11.08.2024
10:00 Uhr Rüdersdorf - (C. Kurzke) Familiengottes-

dienst zum Schuljahresbeginn
10:00 Uhr Frankenthal - (F. Hiddemann) Gottesdienst
17:00 Uhr Gera-Thieschitz - (C. Kurzke) Gottesdienst im 

Rahmen der Gottesdienstreihe „In aller Munde“

Gottesdienst zum Schuljahresbeginn
am 11.08.2024, um 10:00 Uhr in Rüdersdorf
Jung und Alt, Groß und Klein, Kinder, Geschwister, Eltern 
und Großeltern feiern an diesem Tag gemeinsam Gottes-
dienst. Für Kinder, Jugendliche, Lehrer und insbesondere 
für Schulanfänger unserer Gemeinde bitten wir in diesem 
Gottesdienst um Gottes Segen für das neu begonnene 
Schuljahr.

Kreativnachmittag für Klein und Groß
am Mittwoch, den 07. August, von 16-18 Uhr im Gemein-
dezentrum Rüdersdorf

Anmeldung Vorkonfirmanden
Alle zukünftigen Vorkonfirmanden, die mit Beginn des 
neuen Schuljahres die 7. Schulklasse besuchen, sind ein-
geladen, sich schriftlich oder mündlich für den Konfi-Kurs 
im Pfarramt Rüdersdorf anzumelden.
Erstes Treffen für Vorkonfirmanden und Konfirmanden 
nach den Sommerferien: Montag, 12.08.2024, um 17:30 
Uhr im Gemeindezentrum Rüdersdorf

Chöre
Dienstag, 19:30 Uhr Pfarrhaus Rüdersdorf - Kirchenchor 
(Ltg. B. Hahn)
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Die meist salzhaltigen Quellen in historischen Anlagen, den 
Kolonnaden, können dafür von jedermann genutzt werden. 
Wir erfuhren, dass man zum Trinken der Heilwässer, die 
teilweise mehr als 60 Grad Celsius heiß sind, keine eige-
nen Gläser oder Tassen, sondern nur die dort erhältlichen 
speziellen Schnabeltassen verwenden darf. Wir staunten 
über die riesige Fontäne, Sprudel genannt, in der Sprudel-
kolonnade, über die Architektur im Gründerzeitstil, die mon-
dänen Hotels und Geschäfte und genossen die besondere 
Atmosphäre der einzigartigen und immer wieder sehens-
werten Kurstadt. Manche Mitreisende kannten Karlsbad 
aus Vorwendezeiten, doch danach begann auch hier eine 
neue Zeit. Bis heute hat sich Vieles zum Guten verändert, 
die Stadt wurde toll herausgeputzt, die Kureinrichtungen 
modernisiert und ist einfach immer eine Reise wert. Das 
wussten und schätzten seinerzeit bereits Zar Peter der Gro-
ße von Russland, das Kaiserhaus in Wien (bis 1918 gehör-
te Böhmen zum Kaiserreich Österreich) und wie könnte es 
anders sein auch Dichterfürst Goethe aus Weimar.

Dann hieß es Abschied nehmen von Karlsbad und unser 
Bus brachte uns zurück ins Erzgebirge in den Kurort Ober-
wiesenthal. Dort warteten noch ein paar freudige Überra-
schungen auf uns - als Entschädigung für den Zugaus-
fall. Zunächst ging es auf den 1215 m hohen Fichtelberg 
und von dort durften wir mit der seit 1924 bestehenden 
Schwebebahn hinab in Deutschlands höchst gelegene 
Stadt schweben, das war nicht geplant und die erste Zu-
gabe. Nummer zwei folgte sofort und wir landeten schließ-
lich im Hotel und Restaurant von Jens Weißflog, dem be-
rühmtesten Oberwiesenthaler, einst als sehr erfolgreicher 
Skispringer weltweit bekannt, heute erfolgreicher Unter-
nehmer, doch immer bodenständig und sympathisch ge-
blieben. In seinem Restaurant ließen wir uns Kaffee und 
Kuchen schmecken und als krönender Abschluss kam 
Jens an jeden Tisch, verteilte Autogrammkarten und hatte 
auch nette Begrüßungsworte für uns parat.

Ein schöneres Finale für unsere Reise konnte es nicht 
geben. Voller Begeisterung und mit großer Dankbarkeit 
blicken wir zurück auf einen erlebnisreichen wunderschö-
nen Tag bei herrlichem Wetter, mit unvergesslichen Erleb-
nissen in einer sehr angenehmen und wohl tuenden Ge-
meinschaft. Auch diesmal hat uns der Himmel dabei gut 
behütet und wohlbehalten wieder nach Hause gebracht. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pfarrer Christian 
Kurzke, der Reiseleiterin Maria und unserem Busfahrer.

Monika Grzanna

Gottesdienst zum Fest der Vereine 
in Rüdersdorf

Anfang Juni 2024 wurde in Rüdersdorf wieder einmal 
groß gefeiert, drei Tage lang lud die Schalmeienkapelle zu 
ihrem 75-jährigen Jubiläum ein. Am Sonntag, dem 9.Juni 
fand das Fest der Vereine statt und unsere Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf durf-
te den besonderen Tag mit einem Fest-Gottesdienst eröff-
nen. Wir alle und ganz besonders unser Pfarrer Christian 
Kurzke haben uns über die erneute Anfrage sehr gefreut 
und sofort begeistert zugesagt. Zeigt es doch, dass unse-
re Mitwirkung bei diesem besonderen Jubiläum ausdrück-
lich gewünscht wird.
An Erfahrung für die Vorbereitung und Durchführung ei-
nes solchen besonderen Gottesdienstes an einem unge-
wöhnlichen Ort, in der Kornhalle der Rüdersdorfer Agrar 
GmbH, mangelt es indes nicht.

Wenn Engel reisen
Gemeindefahrt nach Karlovy Vary

Am 29. Mai 2024 war es wieder soweit, die diesjährige 
Tagesfahrt unserer Kirchengemeinde Rüdersdorf-Krafts-
dorf konnte starten. Auf vielfachen Wunsch lag das Rei-
seziel nach Eisleben und Eisenach in den Vorjahren nun 
etwas weiter entfernt, nach Karlsbad oder Karlovy Vary in 
Tschechien sollte es gehen. Bekannt ist die Stadt vor al-
lem durch ihre Kureinrichtungen, den Kräuterschnaps Be-
cherovka und die leckeren Oblaten. Start war gegen 7.00 
Uhr, eine Stunde früher als sonst, doch das machte den 
44 gut gelaunten und erwartungsvollen Mitreisenden und 
Pfarrer Christian Kurzke nichts aus.

Im komfortablen Reisebus steuerte unser Busfahrer zu-
nächst die Stadt Schwarzenberg im Erzgebirge an. Hier 
begrüßten wir unsere Reiseleiterin Maria, die uns ab 
sofort begleitete. Mit ihrem enormen Wissen informierte 
sie uns allumfassend über Geschichte und Geschichten, 
Bergbau, Kultur und Brauchtum des Erzgebirges und un-
seres Reiseziels. So manches persönliche Erlebnis, klei-
ne Anekdoten und Witzchen gehörten natürlich auch zu 
ihren interessanten und lustigen Ausführungen.

Nächstes Ziel unserer Reise war die Bergstadt Johann-
georgenstadt. Hier wollten wir mit dem Zug weiterfahren 
und mit der erzgebirgischen Semmeringbahn das Gebir-
ge nach Karlsbad überqueren. Doch leider wurde nichts 
aus diesem mit viel Vorfreude erwarteten Ereignis, der 
Zug fuhr ausgerechnet an diesem Tag gar nicht, sehr 
schade. Den Grund konnten wir nicht herausfinden und 
so blieb uns nichts weiter übrig, als mit unserem Bus nach 
Karlsbad zu fahren. Doch im Verlauf des Tages wurden 
wir noch wunderbar für den Ausfall entschädigt.

In Karlsbad angekommen, stand zunächst das Mittages-
sen als verdiente Stärkung auf dem Programm. In einem 
urigen Brauereigasthaus konnten wir die böhmische Kü-
che und wer wollte auch das böhmische Bier genießen. 
Danach brachte uns der Bus ins berühmte Kurviertel von 
Karlovy Vary, das wir zu Fuß mit Reiseleiterin Maria er-
kundeten. Hier war sie voll in ihrem Element und zeigte 
und berichtete uns beim Rundgang viel Wichtiges und 
Wissenswertes über die traditionsreiche und internatio-
nal bedeutende Kurstadt im böhmischen Bäderdreieck, 
die 2021 ins UNESCO Welterbe aufgenommen wurde. 
Jährlich kommen Tausende Kurgäste aus aller Welt in den 
malerischen Ort im Tal der Eger und Tepla, um sich mit 
Bädern und Trinkkuren aus den Thermalquellen Heilung 
und Linderung von vielen verschiedenen Krankheiten und 
Leiden zu verschaffen.
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Ja, es war ein sehr schönes Fest und ein bewegender, 
fröhlicher und optimistischer Fest-Gottesdienst. Von bei-
den wird man sicher noch lange und gerne erzählen. 
Der Herr im Himmel hat alles behütet und gut gelingen 
lassen und wir können voller Dankbarkeit zurück blicken. 
An dieser Stelle sagen wir von Herzen Danke an alle, die 
weder Zeit noch Mühe gescheut haben, um den Fest-
Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis zu machen, 
vor allem unserem Pfarrer Christian Kurzke, der Chorlei-
terin Claudia Rammelt, dem Kirchenchor Rüdersdorf und 
dem Kinderchor, dem Konfi-Gottesdienst-Projektchor, Ole  
Lenzen am Keyboard, Verena und Ida Hemmann an Vio-
line und Flöte und Johanna Kurzke für ihr Trompetensolo.

Möge die Geschichte vom kleinen Senfkorn, aus dem 
Großes werden kann, vielen Menschen Hoffnung und Mut 
in schwierigen Zeiten machen.

Monika Grzanna

Töppeln, Mühlsdorf, Pörsdorf

Vereinsmitteilungen

Maibaumsetzen 2024
Bei strahlendem Sonnenschein konnte unser Maibaum 
- aufgrund wetterbedingter Verspätung - am 15.06.2024 
gesetzt werden.

Es wurde viel gelacht, gut gegessen und getrunken. Auf 
der riesigen Traktor-Hüpfburg konnten sich die kleinen 
und auch manch großes Kind austoben. Dem Stellen des 
Baumes ging in den vorangegangenen Wochen viel Arbeit 
und Engagement voraus.

Vielen Dank an alle Organisatoren, Sponsoren, Helfer, 
Kuchenbäcker und Gäste des diesjährigen Pörsdorfer 
Maibaumsetzen. Ihr habt den Tag zu einem Besonderem 
gemacht.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr.

Pörsdorfer Maibaumsetzer

Bereits 2019 und 2022 haben wir als Kirchengemeinde 
mit Gottesdiensten zum guten Gelingen des Schalmeien- 
und Sportlerfestes in besagter Kornhalle und im Festzelt 
auf dem Sportplatz beigetragen.

Diesmal ging es im Gottesdienst um das Wachsen und 
Werden und um das Reich Gottes in dieser Welt. Die bibli-
sche Lesung aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums 
stimmte darauf ein. Es ist das Gleichnis vom Senfkorn, das 
gerade mal ein bis zwei Millimeter klein ist, wenn es aus-
gesät wird und doch innerhalb eines Jahres bis zu zwei 
Meter hoch wachsen kann. Damit ist es größer als alle 
Kräuter der Erde und die Vögel unter dem Himmel können 
unter seinen Zweigen in seinem Schatten wohnen. Pfar-
rer Kurzke griff das Gleichnis in seiner Predigt auf. Jesus 
Christus sagte auch: Im Kleinen liegt Großartiges, alles 
muss klein beginnen und irgendwann ist es groß. Kinder 
sind bei der Geburt klein, sie wachsen aber schnell heran 
und man staunt und freut sich darüber. Auch den Organi-
satoren dieses Festes ging es so. Sie erinnerten sich dabei 
an das Fest im Jahr 2019 und an die vielen Aufgaben, die 
mit viel Kraft, guter Planung und Organisation zu erledigen 
waren. Dabei müssen unbedingt viele Menschen mithel-
fen, dann wird es gut. Und genau so ist auch das Reich 
Gottes, so Pfarrer Kurzke. Er erinnerte an das Gespräch 
mit dem Vorstand der Schalmeien, der ihm sagte: „Ihr seid 
als Kirche zwar kein Verein in dem Sinne, aber wir freuen 
uns, wenn ihr wieder mitmacht.“ Die Freude war auf bei-
den Seiten groß, denn die Kirche gehört zum Dorf und das 
Dorf in die Kirche, so wird das Reich Gottes greifbar und 
erlebbar, betonte der Geistliche und forderte die zahlrei-
chen Besucher auf, sich vom fröhlichen Gesang der Chöre 
einfach anstecken zu lassen in diesem Fest-Gottesdienst.

Pfarrer Kurzke fragte bei den Proben die Kinder des Kin-
derchores, wo das Reich Gottes ist. Die Antwort lautete 
schlicht und einfach: im Himmel. Wir Erwachsenen fragen 
uns das genauso. Die Konfirmandengruppe hat in einer 
Wortwolke viele Orte zusammengetragen, wo das Reich 
Gottes zu finden ist, zum Beispiel in der Festhalle, in Kli-
niken, zu Hause, in Schulen und Kindergärten, im Kino 
und Theater, in den Kirchen und überall, wo Menschen 
sind und zusammen kommen. Zu sehen war dies auf ei-
ner Grafikpräsentation. Die Chorkinder hatten eine weite-
re Aktion zum Reich Gottes vorbereitet und überlegt, wie 
das Reich Gottes wohl ist. Die Antworten waren vielfältig 
und treffend: es ist friedlich, unendlich, laut, gerecht, or-
dentlich, cool, schön, liebevoll, leise, geheimnisvoll, fried-
lich, warm und groß.

„Und alles muss klein beginnen, dann wächst es und es 
gelingt, wie ein Fest, das schön war und von dem noch 
lange begeistert erzählt wird“, damit schloss Pfarrer Kurz-
ke seine Predigt.
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Unser Service für Sie

Wichtige Telefonnummern bei Notfällen:

Feuerwehr  ................................................................  112
Rettungsdienst/ Notarzt  ..........................................  112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  ..........................  116117
Polizei  .......................................................................  110

Kontaktbereichsbeamter
der Gemeinde Kraftsdorf:  ......................................  63049

Sprechzeiten:
donnerstags 14.00 bis 17.00 Uhr
im Dienstzimmer in Kraftsdorf, Straßen der Einheit 63
außerhalb der Sprechzeiten:
LPI Gera-ID:  ..................................................... 0365/8290

Zahnärztlicher Notdienst:
Der Wochenend-Bereitschaftsdienst ist durch
Aushang an der Zahnarztpraxis Kraftsdorf,
Straße der Einheit 36, ersichtlich.

Bei Störungen des Stromnetzes
erreichen Sie rund um die Uhr die TEN Thüringer Energie-
netze GmbH, ein Tochterunternehmen der Thüringer Energie,
unter der Störungsnummer:  ........... 0800-686-1166 (24 h)

Bei Rohrbrüchen und schlechter Trinkwasserqualität
oder anderen Schäden am Trinkwasser- oder Abwasser-
netz erreichen Sie den Entstörungsdienst des Zweckver-
bandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME)
unter  ..........................................................  08005888119

Für Sperrmüll- und Elektroschrottentsorgung
bitte folgende Telefonnummer anrufen:  .....  0365/8332150

Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr und
Freitag von 08.00 bis 15.00 Uhr

Telefonnummern und Öffnungszeiten der Ämter der Gemeindeverwaltung:

Telefonnummern (evtl. Vorwahl 036606):
(Mail-Adressen unter: www.Kraftsdorf.de)
Gemeindeverwaltung Kraftsdorf  ............................  83500
Bürgermeister/Sekretariat  .................................... 835011
Faxanschluss  ........................................................ 835013
Haupt- und Ordnungsamt  ..................................... 835014
Amtsblatt  ............................................................... 835016
Einwohnermelde- und Passamt  ............................ 835016
Verkehrsüberwachung  .......................................... 835020
Liegenschaften  ..................................................... 835021
Bauamt  ................................................................. 835022
Faxanschluss Bauamt/Liegenschaften  ................. 835023
Steueramt  ............................................................. 835026
Kämmerei .............................................................. 835026
Kasse ....................................................................  835024
Faxanschluss Steueramt/Kämmerei/Kasse  .......... 835027
Schiedsstelle .............................................. 0173-6081002
Standesamt Hermsdorf  ........................... 036601 / 57759
......................................................................... oder 57738

Kindertagesstätten der Gemeinde
Kraftsdorf  ................................................................ 84551
Rüdersdorf  .............................................................. 84512
Niederndorf  ............................................................. 84566
Töppeln  .......................................................... 0365-52838

Ortsteilbürgermeister der Gemeinde
Herr Gäbler  ............................................................. 86250
OTB Kraftsdorf/Oberndorf/Harpersdorf  ..... 0171-8151574
Herr Beyer  ............................................................ 636363
OTB - Niederndorf, Kaltenborn  ................ 0176-13253934
Frau Nagler
OTB - Rüdersdorf, Grüna ......................... 0151-52572200
Herr Weidhaas  ............................................. 0365/810516
OTB - Töppeln, Mühlsdorf, Pörsdorf  ........... 0173-5730898

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr   12.30 - 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr   12.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr  12.30 - 15.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Einwohnermelde- und Passamt:

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr   13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr   13.00 - 15.30 Uhr
Freitag nach Vereinbarung

Redaktionsschluss für den nächsten „Kraftsdorfer Gemeindebote“ Redaktionsschluss für den nächsten „Kraftsdorfer Gemeindebote“ 
ist Freitag, der  26. Juli 2024ist Freitag, der  26. Juli 2024
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Danksagung
Älter werden macht nur solchen Spaß, 

weil ich Freunde und Familie wie Euch habe.

Vielen Dank für die vielen Glückwünsche und
Geschenke, die mich zu meinen

80. Geburtstag
erreicht haben.

Vielen Dank an euch alle.
Ich habe mich sehr darüber gefreut,

dass ihr so zahlreich an mich gedacht habt.

Jochen Viererbe
Kraftsdorf, im Juni 2024

Für die vielen Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke anlässlich unserer 

Diamantenen Hochzeit 
möchten wir uns bei unserem Sohn  
mit Familie, unseren Verwandten,  

Freunden, Nachbarn,  
Geschäftsfreunden, ehemaligen  

Mitarbeitern, Brieftaubenzüchtern und 
Herrn Bürgermeister Becker  

recht herzlich bedanken.

Für die gute Bewirtung in der  
Gaststätte „Kanone“ in Tautenhain 

ebenfalls unser Dank.

Annerose und  
Albrecht Schöppe
Oberndorf, 16. Mai 2024

FamilienanzeigenFamilienanzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0

Vielen Dank!
Vielen Dank!

Die schönsten Erinnerungen 

sammelt man immer gemeinsam.“

Ein besonderer Dank gilt unserer 

Familie und Pfarrer Christian 

Kurzke für die kirchliche Trauung,

 sowie Frau Grzanna, Blumen am 

Wintergarten, Fotografin Ilka Plötner 

und dem Zwergschlösschen.

Danke für die wunderschönen 

Momente und all die tatkräftige 

Unterstützung, für die zahlreichen 

liebevollen Glückwünsche, welche uns 

auf den verschiedensten Wegen 

erreicht haben.

Nadja & Philip.

Niederndorf, 08.06.2024

Familienanzeigen 
werden von allen 
Lesern beachtet!
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Unser Weißwein-Tipp
            für Genießer

VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1112734

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus Tritan® 
Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie 
links angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht. 

Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu 
Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor 
Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG 60 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für 
Wein bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 113,46 nur €4990

ÜBER

50%
REDUZIERT!
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DANKSAGUNG

Noch ein paar Jahre wolltest du leben –
wolltest noch ein bisschen bei uns sein,
denn es ist so schön gewesen – 
doch es hat nicht sollen sein. 

Für die vielfältigen Beweise aufrichtiger 
Anteilnahme sowie die erwiesene Ehre mit 
der Teilnahme an der Trauerfeier für meine 
liebe Ehefrau

Helga Pochert
geb. Kellner

danke ich auf diesem Wege allen Verwandten, Bekannten, 
Freunden und Nachbarn. 

Besonderen Dank der Trauerrednerin Sabine Füchsel-Peter 
für ihre tröstenden Abschiedsworte und Glöckner Bestattungen 
für die würdevolle Begleitung und Unterstützung in der 
schweren Zeit sowie der Gärtnerei Laetsch und dem Restaurant 
„An der Krümme“ - Jörg Schmidt. 

Du bleibst in unseren Herzen
Dein Ehemann Gerhard
im Namen aller Angehörigen

Kraftsdorf, im Juni 2024

Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

In dankbarer Erinnerung
TraueranzeigenTraueranzeigen

Sterben, das heißt freilich die Zeit verlieren
und aus ihr fahren, aber es heißt

die Ewigkeit gewinnen und Allgegenwart,
also erst recht das Leben.

Thomas Mann

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,

die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
Albert Schweitzer
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100 Schulen von FLY & HELP für Ruanda
Alfons Thomas, der Spender für Kavumu

Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP feiert einen 
bedeutenden Meilenstein in ihrer Mission, Bildung welt-
weit zugänglich zu machen. Ende Februar wurde die 
100. Ruanda-Schule in Kavumu eingeweiht und die 
Veranstaltung wurde von einer Delegation des Partner-
schaftsvereins Rheinland-Pfalz/Ruanda, unter der Lei-
tung der Staatssekretärin Heike Raab, begleitet. Auch 
der Stiftungsgründer Reiner Meutsch sowie der groß-
zügige Spender der Schule Alfons Thomas waren an-
wesend, um diesen besonderen Moment zu feiern.

Seit 14 Jahren engagiert sich die Stiftung in Ruanda 
und hat bereits beeindruckende 100 Schulgebäude für 
die Kinder des Landes errichtet.

Die Eröffnung der 100. Schule in Kavumu war ein herz-
ergreifendes Ereignis, das Tausende von Kindern in die 
festlichen Feierlichkeiten einbezog. Die strahlenden 
Kinderaugen und die freudigen Gesichter zeugen von 
der unmittelbaren Auswirkung, die Bildung auf das Le-
ben dieser jungen Menschen hat. Inmitten von Jubel 
und Fröhlichkeit fühlte man die Energie der Hoffnung, 
die durch Bildung entfacht wurde.

Die neu erbaute Grundschule in Kavumu besteht aus 
acht Klassenräumen, vier Regenwassertanks und zwei 
Latrinenblöcken. Die Gesamtkosten des Projekts be-
trugen 121.995 Euro, wobei das Land Rheinland-Pfalz 
einen Zuschuss von 30.000 Euro beisteuerte.

Reiner Meutsch, Gründer der FLY & HELP Stiftung, äu-
ßerte sich zu diesem bedeutenden Anlass: „Bildung ist 
der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Mit jeder neu-
en Schule, die wir bauen, schaffen wir nicht nur Klas-
senzimmer, sondern auch Chancen und Hoffnung für 
die Kinder. Die Einweihung der 100. Schule in Ruanda 

ist ein bewegender Moment für uns alle, und es erfüllt 
mich mit Stolz zu sehen, wie wir gemeinsam das Leben 
so vieler ruandischer Kinder positiv beeinflussen.“

Für Alfons Thomas war es bereits die fünfte Schule, 
die er privat finanziert hat. Der Generalbevollmächtigte 
der LINUS WITTICH Mediengruppe ist ein großer Fan 
und Förderer von FLY & HELP. „Diese Stiftung und ihr 
Wirken sind so unglaublich wichtig und nachhaltig. Es 
ist mir eine Herzensangelegenheit, hier helfen zu kön-
nen.“  Insgesamt hat die Reiner-Meutsch-Stiftung FLY 
& HELP in den letzten 14 Jahren fast 800 Schulen in 
Entwicklungsländern errichtet, und ihr Engagement für 
Bildung zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. 
Die Stiftung setzt sich weiterhin dafür ein, die Welt 
durch Bildung zu verändern und Kindern die Chance 
auf eine bessere Zukunft zu geben.

Einweihung der 100. Ruanda-Schule in Kavumu
Feierliche Eröffnung mit Reiner Meutsch, dem  
Bischof, Staatssekretärin Heike Raab und  
Spender Alfons Thomas (dritter von rechts).



Freitag, 12.07.2024 Seite 23Anzeigenteil

BAUEN  BAUEN  BAUEN  >>> WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  >>> LEBENLEBENLEBEN
BAUEN BAUEN BAUEN &&&

WOHNENWOHNENWOHNEN

Ausstellungsstudio
Öffnungszeiten
Mo.-Do. von 9 - 17 Uhr
Freitag   von 9 - 16 Uhr
Samstag von 9 - 12 Uhr



Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 9 - 16 Uhr
Samstag von 9 - 12 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das 
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis 
zur fachgerechten Montage!

Barrierefreie Einrichtung gibt Sicherheit
Eine ausgetretene Treppenstufe, ein regennasser Hauseingang oder feuchte,
rutschige Fliesen im Badezimmer:

Viele Verletzungsgefahren lauern dort, wo sie die meisten 
kaum vermuten würden – im eigenen Zuhause. Tatsächlich 
erleiden jährlich rund 2,8 Millionen Menschen in Deutschland 
einen Unfall in den privaten vier Wänden, hat eine Studie 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergeben. Besonders betroffen 
sind ältere Personen, etwa wenn ohnehin ihre Beweglichkeit 
schon etwas eingeschränkt ist.

Gleichzeitig wünschen es sich Senioren, ihren Ruhestand so 
selbstständig wie möglich im vertrauten Umfeld verleben zu 
können.

Empfehlenswert ist es daher, schon frühzeitig auf eine barrie-
refreie, rutschsichere Einrichtung zu achten. Daher empfi ehlt 
es sich, für einen sicheren und entspannten Ruhestand mit 
einer möglichst barrierefreien Einrichtung vorzusorgen. Hilf-
reich sind oft bereits einfache Maßnahmen. djd 71628

Foto: djd/Supergrip Antirutsch/Yakobchuk Olena –
stock.adobe.com



Seite 24 Freitag, 12.07.2024 Anzeigenteil

INKLUSIVLEISTUNGEN
·  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Fuerteventura in der Economy Class

·  Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen 
·  Übernachtung (7, 10 oder 14 Nächte)
im 4* R2 Rio Calma Hotel & Spa  
(Einzelzimmer gegen Aufpreis buchbar)

· All Inclusive Verpfl egung
·  Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 
·  »Nacht des Deutschen Schlagers 2025« 
· »Disco Pool-Party« 
· Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 
· FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort 
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH) 

Das R2 RIO CALMA HOTEL & SPA liegt 
im Herzen der Costa Calma. Das Hotel, 
eingebettet in eine tropische Gartenanlage 
mit zwei Pools liegt auf einer Anhöhe direkt 
am Wasser des atlantischen Ozeans. Der 
Höhepunkt Ihrer Reise ist die „NACHT 
DES DEUTSCHEN SCHLAGERS 2025“ 
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP. Freuen Sie sich auf die TOP 
Stars des deutschen Schlagers.

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Fuerteventura-Traumreise 2025
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

»Nacht des
Deutschen Schlagers«

»Nacht des»Nacht des
Deutschen Schlagers«
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

Weitere Infos unter: 
www.schlager-kanaren.de

Semino Rossi, Olaf Henning, Stefanie Hertel, 
Nicole, Peter Orloff , Claudia Jung, Bernie 
Paul und Graham Bonney

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

999 €
z.B. 28. 4 .- 5.5. 2025 

ab/bis Frankfurt 
(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW25

Buchungsmöglichkeiten:
28.4. – 5.5. (8-tägig,7 Nächte) ab 999 € p. P.
26.4. – 6.5. (11-tägig,10 Nä.) ab 1.249 € p. P.
28.4. – 12.5. (15-tägig,14 Nä.) ab 1.598 € p. P.
Flüge auch ab Leipzig und München (+ 40 €) 
buchbar

Herzenssache
Mit Ihrem Testament zugunsten der Deutschen
Herzstiftung helfen Sie, die Herzforschung zu 
fördern und Leben zu retten.

Fordern Sie den Ratgeber Testament mit Herz
an und informieren Sie sich.

Telefon 069 955128-123
www.herzstiftung.de/testament

Festwerbung

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN Ihre Festwerbung zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €   

Bauzaunbanner 340 cm x 173 cm 
eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane (winddurchlässig), mit Ösen

1 Stück     56,31 €        bei 5 Stück  46,45 €/Stück


